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Bebauungsplan „Mark-Twain-Village-Nord“ in Heidelberg-Südstadt 

hier: frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 
4 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar bedankt sich für die Beteiligung am 

Planverfahren und die Zusendung der Planungsunterlage. Ziel der vorliegenden Bauleitpla-

nung ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine zivile Folgenutzung des nörd-

lichen Mark-Twain-Village zu schaffen.  

Die Rolle der IHK Rhein-Neckar im Planungsprozess  

Die IHK Rhein-Neckar ist als Trägerin öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren zu betei-

ligen. In den abwägenden Stellungnahmen vertritt die IHK Rhein-Neckar die Gesamtinteres-

sen der regionalen Wirtschaft. Im Rahmen der Aufstellung der Bauleitpläne werden öffentli-

che und private Belange gegeneinander und untereinander abgewogen. Die IHK Rhein-

Neckar vertritt dabei das gesamtwirtschaftliche Interesse, indem sie in den Stellungnahmen 

auf die Sicherung der Belange der Wirtschaft, wie Entwicklung einer wirtschaftsfreundlichen 

Infrastruktur und Vorhaltung ausreichend großer Gewerbeflächen achtet. 

Allgemeine Hinweise zur Konversion 

Der Abzug der US-Streitkräfte und die Frage, was auf diesen Flächen geschehen soll, wird 

eine der großen Herausforderungen in der Region in den nächsten Jahren sein.  

                                                                                                                                                …

Anlage 06 zur Drucksache 0402/2015/BV
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Auf Grundlage eines breit angelegten Meinungsbildungsprozesses hat die IHK Rhein-Neckar 

Grundsatzpositionen zur Konversion erarbeitet, die am 07. Dezember 2011 von der Vollver-

sammlung einstimmig beschlossen wurden. Dieses Positionspapier ist die Grundlage der 

Interessenvertretung durch die IHK Rhein-Neckar. Im Zentrum der Metropolregion benötigen 

die Unternehmen Flächen für die Gewerbe- und Industrienutzung, für Lager und Logistik 

sowie für Büros und Dienstleistungen. Die Forderungen der Wirtschaft gehen jedoch über 

den eigentlichen Flächenbedarf hinaus. Es werden zudem Flächen für hochwertige Wohn-

formen, studentisches Wohnen sowie familienfreundliches und arbeitsplatznahes Wohnen 

benötigt. Weitere allgemeine Forderungen zielen auf den Ausbau von Bildungs-, For-

schungs- und Wissenschaftseinrichtungen und auf die Renaturierung zur Verbesserung der 

Naherholung und Lebensqualität.  

Am 4. Dezember 2013 hat die IHK-Vollversammlung ein ergänzendes Positionspapier 

(„Konversion unter ökonomischen Aspekten gestalten!“) beschlossen. Aus Sicht der IHK 

Rhein-Neckar gilt es in der jetzigen Entwicklungsphase vor allem darauf zu achten, die Kon-

version unter ökonomischen Aspekten zu gestalten. Für die Kommunen muss der Konversi-

onsprozess wirtschaftlich tragfähig bleiben. Bei falschen Weichenstellungen, insbesondere 

bei einem Missachten der ökonomischen Erfordernisse, wären erhebliche, dauerhafte Belas-

tungen für die städtischen Haushalte zu befürchten. Weitere Forderungen der Wirtschaft 

sind: 

- Die Konversion durch Stärkung der Wirtschaft finanziell stemmen 

- Über finanzielle Belastungen für die städtischen Haushalte ausreichend Transparenz her-

stellen 

- Konversion als Chance für Innovationspotentiale der Region nutzen 

- Bedarfsgerechten Wohnraum schaffen 

- Standortqualitäten durch Grün- und Erholungsflächen verbessern 

- Konversion als Anlass für eine Gesamtverkehrsplanung nutzen 

- Ankauf durch die Kommunen risikoorientiert überprüfen 

Um den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Heidelberg, im Zentrum der Metropolregion 

Rhein-Neckar, zu stärken sind die Interessen und Bedarfe der Wirtschaft bei der Entwicklung 

der Konversionsflächen zu berücksichtigen. Die IHK-Grundsatzpositionen sowie das IHK-

Positionspapier „Konversion unter ökonomischen Aspekten gestalten!“ finden Sie unter 

www.konversion-mrn.ihk.de.

Konkrete Hinweise zur vorliegenden Bauleitplanung 
Der Abzug der amerikanischen Streitkräfte aus Heidelberg eröffnet für die Stadt enorme Per-

spektiven. Neben neuen Wohngebieten, Freizeiteinrichtungen, Kulturangebote und Grünflä-
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chen werden auch dringend Flächen für die Wirtschaft benötigt. Diesen unterschiedlichen 

Bedarfen ist im Zuge der Konversion zu begegnen. Positiv ist daher zu bewerten, dass ent-

lang der Römerstraße und der Rheinstraße in den Erdgeschosszonen gewerbliche Nutzun-

gen ermöglicht werden sollen.  

In Bezug auf die geplante großflächige Einzelhandelsnutzung (Vollsortimenter) weisen wir 

darauf hin, dass die Vorgaben der Landes- und Regionalplanung einzuhalten sind. Zudem 

muss sichergestellt sein, dass keine negativen städtebaulichen Entwicklungen eintreten. 

Abschließen weisen wir darauf hin, dass die Römerstraße eine äußerst wichtige Nord-Süd-

Verkehrsachse in Heidelberg ist, mit über 24.000 Fahrzeugen am Tag. Die Wirtschaft als 

auch die zahlreichen Berufspendler sind auf ein leistungsfähiges Verkehrsnetz angewiesen. 

Die Römerstraße ist hier ein wichtiger Bestandteil. Durch die zivile Nachnutzung der US-

Standorte (Markt-Twain-Village und Campbell-Barracks), mit einer Mischung aus Wohnen 

und Arbeiten, wird sich das Verkehrsaufkommen in der Zukunft sogar noch erhöhen. Daher 

muss die Römerstraße zwingend als gutausgebaute und leistungsfähige Verkehrsachse be-

stehen bleiben.  

Am Fortgang der Planungen bleiben wir interessiert. 

Die uns freundlicherweise zugesandten Planunterlagen nehmen wir zu den Akten. 

Freundliche Grüße 

Dipl.-Ing. Stephan Häger 
Handel, Stadtentwicklung, Bauleitplanung 
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Von: Stephan Ully [mailto:u.stephan@netze-bw.de]
Gesendet: Dienstag, 28. Juli 2015 10:12 
An: 61 - Sekr. Amtsleitung 
Betreff: Bebauungsplan Mark-Twain-Village Nord Ihr Zeichen 61.23 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der oben genannte Bebauungsplan liegt nicht im Versorgungsgebiet der Netze BW GmbH. 
Zuständig für diesen Bereich bzw. für Heidelberg sind die Stadtwerke Heidelberg. Von der 
Netze BW GmbH sind keine Versorgungsanlagen bzw. Energieversorgungsleitungen 
vorhanden. Es ist nicht notwendig, dass Sie uns weiterhin am Bebauungsplanverfahren 
beteiligen. 

Vielen Dank 

Freundliche Grüße  

i.A. Ully Stephan  
Netzentwicklung Baden-Franken, Netzplanung 

Netze BW GmbH 

Hauptstr. 152 

69168 Wiesloch 

Telefon 07243 180-129  
Telefax 07243 180-319  

mailto: u.stephan@netze-bw.de
             www.netze-bw.de



Von: Dominik Schaadt [mailto:D.Schaadt@vrn.de]
Gesendet: Dienstag, 28. Juli 2015 15:15 
An: 61 - Sekr. Amtsleitung 
Betreff: Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften Südstadt, Mark-Twain-Village - Nord / 
Stellungnahme VRN GmbH 

Sehr geehrte Frau Langer, 
  
nach Prüfung der uns am 21. Juli 2015 zugesandten Unterlagen können wir Ihnen mitteilen, dass von 
Seiten der VRN GmbH keine Bedenken gegen das o. g. Vorhaben bestehen. 
  
Bei weiteren Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
i. A. Dominik Schaadt 
 
______________________________________ 
Dominik Schaadt 
Dipl. Geograph 
Abteilung Planung 
Verkehrsverbund Rhein-Neckar 
B1, 3-5   
68159 Mannheim 
Tel.: 0621/10770-338 
Fax: 0621/10770-371  
http://www.vrn.de 
  
Amtsgericht Mannheim  HRB 5008 
Geschäftsführer: Volkhard Malik 
Vorsitzender des Verwaltungsrates:  
Christian Specht, Erster Bürgermeister 
Stadt Mannheim 
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Abteilung: Zentrale Planung 

Direktwahl: +49 561 7818-155 

E-Mail: ZentralePlanungND@unitymedia.de 

Vorgangsnummer: 155371 

Stadt Heidelberg 
Herrn Ziegler / Frau Langer
Postfach 10 55 20
69045 Heidelberg

Datum 
29.07.2015 

Bebauungsplan mit örtlichem Bauvorschriften Südstadt, 
Mark-Twain-Village - Nord 

Sehr geehrte Frau Langer, sehr geehrter Herr Ziegler, 

vielen Dank für Ihre Informationen.  

Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unsere oben stehende 
Vorgangsnummer an. 

Freundliche Grüße 

Zentrale Planung Unitymedia  

Änderung der Adressdaten bei Unitymedia  
Bitte richten Sie Ihre Anfragen ab sofort an folgende Adressen: 
eMail: ZentralePlanungND@unitymedia.de oder 
Postanschrift:  Unitymedia BW GmbH, Postfach 10 20 28, 34020 Kassel







Von: Vidal Blanco, Bärbel [mailto:baerbel.vidal@amprion.net]
Gesendet: Dienstag, 4. August 2015 14:42 
An: 61 - Sekr. Amtsleitung 
Betreff: Leitungsauskunft - Bebauungsplan Südstadt, Mark-Twain-Village - Nord 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen keine Höchstspannungsleitungen unseres 
Unternehmens. 

Planungen von Höchstspannungsleitungen für diesen Bereich liegen aus heutiger Sicht nicht vor. 

Diese Stellungnahme betrifft nur die von uns betreuten Anlagen des 220- und 380-kV-Netzes. 

Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungsleitungen die zuständigen 
Unternehmen beteiligt haben. 

Mit freundlichen Grüßen  

Bärbel Vidal Blanco 

Amprion GmbH  
Betrieb / Projektierung 
Leitungen Bestandssicherung 
Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund  
T intern 15711 
T extern +49 231 5849-15711 
mailto: baerbel.vidal@amprion.net
www.amprion.net

Aufsichtsrat:  Heinz-Werner Ufer  (Vorsitzender) 
Geschäftsführung: Dr. Hans-Jürgen Brick, Dr. Klaus Kleinekorte  
Sitz der Gesellschaft: Dortmund - Eingetragen beim Amtsgericht Dortmund - Handelsregister-Nr. HR B 15940 - USt.-IdNr. DE 8137 61 356 



Dienstgebäude Markgrafenstraße 46 · 76133 Karlsruhe ·Telefon 0721 926 0 · Fax 0721 93340220 
abteilung2@rpk.bwl.de · www.rp.baden-wuerttemberg.de · www.service-bw.de 

ÖPNV Haltestelle Marktplatz · Parkmöglichkeit Schlossplatz Tiefgarage 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE 
ABTEILUNG 2 - WIRTSCHAFT, RAUMORDNUNG, BAU-, DENKMAL- UND GESUNDHEITSWESEN 

Regierungspräsidium Karlsruhe · 76247 Karlsruhe 

Stadt Heidelberg 
Stadtplanungsamt
Postfach 105520 
69045 Heidelberg 

Karlsruhe 05.08.2015 
Name Susanne Friede 

Durchwahl 0721 926-7513 
Aktenzeichen 21-2511.3-9/198   

(Bitte bei Antwort angeben) 

 Bebauungsplanverfahren Mark-Twain-Village-Nord - Frühzeitige Behördenbeteiligung
Ihr Schreiben vom 21.07.2015, hier eingegangen am 28.07.2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aus Sicht der höheren Raumordnungsbehörde geben wir zum Planentwurf folgende 
Hinweise: 

In den Kerngebieten „MK 2“ und „MK 3“ ist Einzelhandel weder nach den Sortimenten 
noch nach dem Verkaufsflächenumfang beschränkt. Damit wären dort großflächige 
Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten mit einem Umfang zulässig, 
die in Widerspruch zu den raumordnerischen Regelungen für Einzelhandelsgroßpro-
jekte stehen würden. Es handelt sich insbesondere um das Integrationsgebot; aber 
auch ein Verstoß gegen das Beeinträchtigungsverbot kann nicht ausgeschlossen 
werden.

Wir bitten die Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben in den vorgenannten Bauge-
bieten auf ein raumordnungskonformes Maß zu beschränken. 

Mit freundlichen Grüßen 
gez. Susanne Friede 





GASCADE Gastransport GmbH, Kölnische Straße 108-112, 34119 Kassel

Stadt Heidelberg
Stadtplanungsamt
Herr Ziegler
Kornmarkt 5
69115 Heidelberg

per E-Mail an: peter.ziegler@heidelberg.de

Jens Forberig Tel. 0561 934 1077 GNL / 2015.6493 Kassel, 06.08.2015

Fax 0561 934 2369

Leitungsrechte und -dokumentation leitungsauskunft@gascade.de

BPlan üdstadt Heidelberg, Mark-Twain-Village-Nord
- Ihr Zeichen 61.23 mit Schreiben vom 21.07.2015 -

Unser Aktenzeichen: 99.99.99.000.4945.15

Sehr geehrter Herr Ziegler,

wir danken für die Übersendung der Unterlagen zu o. g. Vorhaben.

Wir antworten Ihnen zugleich auch im Namen und Auftrag der Anlagenbetreiber WINGAS GmbH, 
NEL Gastransport GmbH sowie OPAL Gastransport GmbH & Co. KG.

Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeinträchtigung unserer Anlagen teilen wir 
Ihnen mit, dass unsere Anlagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht betroffen sind. Dies schließt 
die Anlagen der v. g. Betreiber mit ein.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass sich Kabel und Leitungen anderer Betreiber in diesem 
Gebiet befinden können. Diese Betreiber sind gesondert von Ihnen zur Ermittlung der genauen 
Lage der Anlagen und eventuellen Auflagen anzufragen. Die GASCADE kann nur für ihre 
eigenen Anlagen Auskunft geben und für die Anlagen der Anlagenbetreiber, welche GASCADE 
mit der Beauskunftung beauftragt haben (s. o.).

Mit freundlichen Grüßen

GASCADE Gastransport GmbH
Leitungsrechte und -dokumentation

Jens Forberig



-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Ludwig, Renate  
Gesendet: Mittwoch, 12. August 2015 16:28 
An: 61 - Sekr. Amtsleitung 
Betreff: BPlan Mark-Twain-Village-Nord_Stellungnahme Denkmalschutz Archäologie 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Plangebiet liegt die römische Fernstraße (s. Plan im Anhang), die als eingetragenes Kulturdenkmal 
1, Südstadt nach §2 DschG unter Schutz steht. Sämtlich in den Boden eingreifende Maßnahmen 
dürfen nur unter Aufsicht der Denkmalschutzbehörde durchgeführt werden.  
 
Für das übrige Plangebiet gilt die allgemeine Meldepflicht bei der Entdeckung bislang unbekannter 
archäologischer Denkmale.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Renate Ludwig 
 
______________________ 
 
Dr. Renate Ludwig 
Kurpfälzisches Museum 
 
Leiterin Archäologie/Denkmalschutz 
 
Stadt Heidelberg 
Schiffgasse 10 
69117 Heidelberg 
 
Telefon  06221 58-34180 
Telefax  06221 58-49420 
renate.ludwig@heidelberg.de 
www.museum-heidelberg.de 
 













Von: Rueckert, Reiner 
Gesendet: Donnerstag, 20. August 2015 10:03
An: 61 - Sekr. Amtsleitung
Betreff: BPlan Südstadt, MTV-Nord Stellungnahme AZV
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Bereich Römerstraße (ab Rheinstraße) Richtung Norden bis Feuerbachstraße und 
Feuerbachstraße Richtung Westen bis Bahnlinie muss mittelfristig der Hauptsammelkanal West 6. BA 
(HSKW Kanalgröße  mindesten DN 1500)  realisiert werden. 
Ein Zuführungskanal (DN 1200)zum HSKW  muss ab der Rohrbacherstraße über Rheinstraße, 
Turnerstraße und Veith - Stoßstraße ebenfalls mittelfristig gebaut werden. Dazu muss in 
Verlängerung der Veith - Stoßstraße eine Trasse zur Römerstraße freigehalten werden. 
 
Sonst bestehen keine weiteren Anmerkungen bzw. Einwände. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Reiner Rückert 
Dipl.Ing. (FH) 
 
Abteilungsleiter Kanalplanung und –bau 
Tiergartenstraße 55 
69121 Heidelberg 
Büro: Gaisbergstraße 7 
69115 Heidelberg 
Tel.: 06221/5827400 
E-Mail: reiner.rueckert@azv-heidelberg.de 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Beteiligung am Bebauungsplanverfahren. Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend 
Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche 
Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung 
wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen 
Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen der Telekom (siehe beigefügten Lagepläne), die 
gesichert bzw. verlegt werden müssen. 
 
Nach dem Planentwurf liegen Telekommunikationsanlagen der Telekom nicht in öffentlichen Verkehrsflächen 
(im beigefügten Lageplan Blatt 5 rot markiert), die zur Aufrechterhaltung der örtlichen, regionalen und 
überregionalen Telekommunikationsversorgung unbedingt weiterhin benötigt werden. 

Wir bitten Sie deshalb zur Sicherung der rot markierten Telekommunikationsanlagen der Telekom, die 
betroffenen Flächen mit einem Leitungsrecht zugunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn als zu 
belastende Fläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB festzusetzen und die Eintragung einer beschränkten 
persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn, im Grundbuch mit 
folgendem Wortlaut zu veranlassen: 
 
 
 

Stadt Heidelberg 
- Stadtplanungsamt -  
Postfach 10 55 20
69045  Heidelberg 
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"Beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die Telekom Deutschland GmbH, Bonn, bestehend in dem Recht 
auf Errichtung, Betrieb, Änderung und Unterhaltung von Telekommunikationslinien, verbunden mit einer 
Nutzungsbeschränkung." 

Zur Versorgung des Plangebiets mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom ist die Verlegung 
neuer Telekommunikationslinien erforderlich. 

Um rechtzeitig vor Straßenbaumaßnahmen Absprachen bezüglich eines koordinierten, wirtschaftlichen 
Bauablaufs vornehmen zu können, bitten wir Sie, den Bauträger anzuhalten, sich mit unserem Planungsbüro 
PTI 21 Heidelberg (Ansprechpartner: Herr Herzel, Tel. 06221/55–5131)  so früh wie möglich, spätestens 
jedoch 6 Wochen vor Ausschreibungsbeginn, in Verbindung zu setzen. Des Weiteren bitten wir um die 
Übersendung der  Ausbaupläne (möglichst in digitaler Form im PDF- und im DXF-Autocad 2000-Format).  

Im Baugebiet werden Wohnwege nicht als öffentliche Verkehrswege gewidmet. Diese Flächen müssen aber 
zur Erschließung der anliegenden Grundstücke mit Telekommunikationsinfrastruktur zur Verfügung stehen. 
 
Zur Sicherung der Telekommunikationsversorgung bitten wir deshalb in den Wohnwegen Flächen nach § 9 
Abs. 1 Nr. 21 BauGB als mit einem Leitungsrecht zu Gunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn als 
zu belastende Fläche festzusetzen.  
 
Diese Kennzeichnung alleine begründet das Recht zur Verlegung und Unterhaltung jedoch noch nicht. 
Deshalb muss in einem zweiten Schritt die Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit im 
Grundbuch mit folgendem Wortlaut: 
"Beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die Telekom Deutschland GmbH, Bonn, bestehend in dem Recht 
auf Errichtung, Betrieb, Änderung und Unterhaltung von Telekommunikationslinien, verbunden mit einer 
Nutzungsbeschränkung." 
erfolgen. 
 
Vor diesem Hintergrund weisen wir vorsorglich darauf hin, dass wir die Telekommunikationslinien nur dann 
verlegen können, wenn die Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten der 
Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn, im Grundbuch erfolgt ist. 
 
In der Römer-, Rhein-, Elsa-Brandström- und Mark-Twain-Straße befinden sich umfangreiche 
Telekommunikationsanlagen mit Lichtwellenleiter (in den beigefügten Lageplänen gelb markiert). In der 
Römerstraße befinden sich zudem die 3 Kabelschächte 1366, 1367 und 1368 (siehe beigefügte 
Kabelschachtkarten). Außerdem befinden sich 3 Kabelverzweiger im Planbereich (in den beigefügten 
Lageplänen gelb markiert). Diese Anlagen sind nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten zu verlegen. Wir 
bitten deshalb darum Ihre Planung so auf diese Anlagen abzustimmen, dass eine Verlegung möglichst 
vermieden wird. 
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Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und 
Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe 
insbesondere Abschnitt 3, zu beachten.  
 
Einer Überbauung der Telekommunikationsanlagen der Telekom – insbesondere in der Römer- Rhein- Elsa-
Brandström- und Mark-Twain-Straße - stimmen wir nicht zu, weil dadurch der Bau, die Unterhaltung und 
Erweiterung verhindert wird und ein erhebliches Schadensrisiko für die Telekommunikationslinie der Telekom 
besteht. 

Bei der Bauausführung ist die Kabelschutzanweisung der Telekom zu beachten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i. V. i. A. 
  
Bogdan Polke Bernd Kittlaus 
 
Anlagen: 
9 Pläne 
3 Kabelschachtkarten  
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Stellungnahme des Polizeipräsidiums Mannheim zum Bebauungsplan mit 
örtlicher Bauvorschrift Südstadt, Mark-Twain-Village - Nord in Heidelberg

I. Stellungnahme des Polizeipräsidiums Mannheim, Sachbereich Verkehr 

II. Stellungnahme des Polizeipräsidiums Mannheim, Prävention 
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Landschafts- und Forstamt     Heidelberg, 25.08.2015 

        67.3 MB 

 

Amt 61  

Frau Klein 

 

Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften Südstadt, Mark-Twain-Village - Nord

hier: Stellungnahme des Landschafts- und Forstamtes im Rahmen der Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 1 BauGB 

 

Sehr geehrte Frau Klein, 

im Folgenden finden Sie unsere Anmerkungen und Kritikpunkte zum vorliegenden Vorentwurf des 
Bebauungsplans MTV-Nord. Wir bitten um entsprechende Berücksichtigung. 

1. Verbesserung der fußläufigen Erschließung und des Wohnumfeldes 

Der Vorentwurf zum Bebauungsplan sieht für das Dreieck nördlich der Mark-Twain-Straße und 
westlich der Elsa-Brandström-Straße drei Varianten vor. Um das Wege- und damit auch das 
Naherholungsangebot zu verbessern, sollten die Varianten 2 oder 3 weiter verfolgt werden. Gerade 
das mit Bäumen überstellte Stellplatzareal der Schule hat das Potential, optisch im Zusammenhang 
mit einem Spazierweg als Kulisse genutzt zu werden. Eine Baumreihe zwischen Weg und Schulareal 
wäre hier wünschenswert. Sowohl Eltern kleiner Kinder wie auch ältere Bewohner nutzen solche 
Wegeangebote gerne für wohnungsnahe Spaziergänge.  

 

2. Öffentliche Kinderspielflächen im Planungsgebiet 

Das Amt für Stadtentwicklung und Statistik hat uns mitgeteilt, dass ihm für 
die Erstellung einer Einwohnerprognose für das Neubaugebiet vom Bündnis 
für Konversion immer noch die erforderlichen Angaben zur 
Wohnungsgrößenstruktur, zur Förderstruktur und zur zeitlichen Realisierung 
in der erforderlichen Detailliertheit fehlen.  

Ohne diese Prognose fehlt die Grundlage für die Ermittlung des genauen 
Flächenbedarfs für öffentliche Kinderspielplätze. Eine genaue 
Bedarfsermittlung kann daher nicht erfolgen. 

Eine grundsätzliche Verbesserung der Spielflächenbilanz im Geltungsbereich 
des Bebauungsplan-Vorentwurfs hat sich durch die Erweiterung des Planungsgebietes um die 
Flächen der ehemaligen Mark-Twain-Schule (jetzt Julius-Springer-Schule) ergeben. Hier kann im 
Bereich der vorgesehenen Lärmschutzmodellierung entlang der Bahntrasse ein Spielareal 
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entstehen, das zumindest für die westlich der Römerstraße lebenden Kinder und Jugendlichen ein 
Angebot darstellen.  

Wie in unserer ersten Stellungnahme vom 10.04.2015 zu einem Vorläufer des vorliegenden 
Vorentwurf des B-Plans bereits dargelegt, dürfen die Radien der Einzugsbereiche der Spielflächen 
für Kinder bis zu 12 Jahren nicht größer als 300 m, für Jugendliche nicht größer als 750 m sein. Für 
die zu erwartenden Kinder und Jugendlichen östlich der Römerstraße muss die Stadt daher 
Spielflächen in den südlich an das Planungsgebiet angrenzenden Grünflächen nachweisen. Das 
bedeutet, dass diese Spielflächen jetzt unmittelbar in dem sich z.Zt. ebenfalls in Bearbeitung 
befindlichen Bebauungsplan „Mark-Twain-Village - östlich der Römerstraße, 1. Teil“ in der dortigen 
großen Freifläche südlich der Chapel verbindlich festgesetzt werden müssen. Aus o.g. Gründen 
können wir keine Angaben zur Größe machen, nach einer überschlägigen Berechnung gemäß 
bekannter Annahmen bezüglich der prognostizierten Wohnungszahlen sollten es aber mind. 3.000 
m² Bruttofläche sein.  

Zitat aus dem Umweltbericht (siehe Punkt 3.2.2):  

„Bezogen auf den Geltungsbereich des Bebauungsplans sind insbesondere folgende 
Planungsgrundsätze bzw. –ziele relevant: 

Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse, 
die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, …“.  

Das Vorhandensein von Spielflächen für Kinder und Jugendliche gehört unbedingt zu den allgemein 
üblichen Anforderungen an ein Wohngebiet. 

 

3. Kinderspielflächen auf privaten Flächen im Planungsgebiet 

Entlang der Elsa-Brandstroem-Straße zeigt der B-Plan-Vorentwurf drei kleine 
quadratische Freiflächen mit dem Planzeichen „Kinderspielplatz“. Obwohl wir als 
Fachamt der Ausweisung von Spielbereichen grundsätzlich immer positiv gegenüber 
stehen, müssen wir hier auf das aufgrund der Lage unmittelbar neben Verkehrswegen 
(Elsa-Brandstroem-Straße, KFZ-Stellplätze, Gehwege) vorhandene 
Gefahrenpotential hinweisen. Die Einzäunung dieser Fläche wäre obligatorisch. Ob 
ein späterer Investor bereitwillig in eine Anlage investiert, die quasi außerhalb seiner 
Verfügungsgewalt im sog. halböffentlichen Raum liegt, bleibt abzuwarten. Zu 
beachten ist hier, dass durch die Lage im halböffentlichen Raum der spätere 
Eigentümer für die Verkehrssicherheit des Kinderspielplatzes juristisch verantwortlich 
ist. D.h. auch durch die nicht auszuschließende Nutzung durch Dritte, die nicht in 
dem jeweiligen Gebäudekomplex wohnen, muss er die allgemein üblichen 
routinemäßigen Untersuchungen und Reinigung der Spielanlagen durchführen und 
diese auch dokumentieren, damit er im Falle eines Unfalls auf dem Spielgelände 

nachweisen kann, dass er seiner Sorgfaltspflicht nachgekommen ist.  

Weiterhin ist anzumerken, dass der „Spielwert“ und die Aufenthaltsqualität solch kleiner Flächen 
gering, der finanzielle Aufwand sowohl bei der Herstellung als auch später bei der Unterhaltung 
dagegen groß ist, weswegen das Landschafts- und Forstamt solche Spielecken in den letzten Jahren 
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konsequent abgebaut hat. Die dargestellte Ausweisung sollte aus den genannten Gründen 
überdacht werden. 

 

4. Sportanlage nördlich der Julius-Springer-Schule 
 

Nördlich der Julius-Springer-Schule zeigt der B-Plan-Entwurf eine 
Fläche für den Gemeinbedarf, versehen mit dem Planzeichen 
Sportanlage.  

In der Begründung des B-Plan-Entwurfs haben wir keine weiteren 
Erläuterungen zum Sportplatz gefunden, bei einem der früheren 
Abstimmungstermine Mitte Juli wurde vom Stadtplanungsamt 
ausgeführt, dass an ein der Allgemeinheit frei zur Verfügung 

stehendes Trainingsgelände gedacht sei. Verantwortlich hierfür sei dann das Sportamt.  

Derartige Sportflächen gibt es nach unserer Kenntnis im Heidelberg Stadtgebiet nicht. Trainings- 
und Wettkampanlagen des Sportamtes werden nur vereinsgebunden genutzt und stehen der 
Öffentlichkeit nicht zur Verfügung, sie sind mit Zaunanlagen gesichert und sind außerhalb der 
Trainingszeiten abgeschlossen.  

Sollte es sich hier tatsächlich um eine öffentliche Anlage handeln, hat sie dann allerdings eher den 
Charakter einer öffentlichen Grünanlage und wird später unterhaltungstechnisch beim Landschafts- 
und Forstamt anzusiedeln sein. Dann sollte man aber gleich offen eine Ausweisung als öffentliche 
Grünanlage in Betracht ziehen und damit auch die Einbeziehung der Fläche in die nördlich 
angrenzende Spiellandschaft beschließen.  

Sollte es sich bei der Sportanlage aber um ein vereinsgebundes Trainingsfeld handeln, melden wir 
hiermit Bedenken an. Wie im Abschnitt „Öffentliche Kinderspielflächen im Planungsgebiet“ bereits 
beschrieben wurde, erwarten wir für das Plangebiet MTV-Nord ein Defizit an öffentlichen 
Kinderspielflächen. Aus den Medien wissen wir, dass die Medizin und auch die Schulen bei den 
heutigen Kindern verstärkt allgemeine  Gesundheits- und Bewegungsstörungen durch 
Bewegungsmangel und Fettleibigkeit feststellen. Neben einem veränderten Freizeitverhalten durch 
verstärkten Medienkonsum ist dafür auch ein immer geringer werdendes Angebot an öffentlichen 
Bewegungsflächen verantwortlich. Bekannt ist weiterhin, dass die Mitgliederzahlen der 
Sportvereine und damit die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die die Vereinsangebote nutzen, 
immer weiter sinken. Sollten die Stadt in MTV-Nord einen vereinsgebunden Sportplatz anlegen, 
schafft sie hier auf Kosten der Allgemeinheit ein Reservat für einen kleinen elitären Nutzerkreis.  

 

 

5. Verschiedenes 
 

5.1.1 Baumfällung an der Feuerbachstraße 
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Warum wird Baum 174 gefällt? Es gibt zwar die 
Festsetzung einer Ersatzpflanzung, aber 174 ist als 
gesund klassifiziert.  

 

5.2 Baumpflanzungen auf Tiefgaragen 

Die Realisierung von Neupflanzungen von Bäumen auf TG-
Dächern setzt nach unseren Erfahrungen eine mindestens 
1,50 m starke Überdeckung und damit eine entsprechende 
Statik der Tiefgarage voraus.  

 

 

 

 

5.3 Texte aus der Begründung 
 
Das Kapitel „6.5 Grünflächen- und Außenanlagenkonzeption“ der Begründung zum Vorentwurf 
sollte grundsätzlich überarbeitet werden. Gegenwärtig mischen sich hier euphemistische 
Planungsbeschreibungen mit planerischen Zielvorstellungen, die ein stark idealisiertes Bild 
zeichnen, das mit der Planung nur wenig zu tun hat.  
 
Beispiele:  
 

„Sie ( …Freiraumtypologien …der Verf.) bieten ein breites Spektrum an Nutzungs- Spiel- und 
Aneignungsmöglichkeiten für alle Nutzergruppen und Altersstufen.“ 
Öffentliche Freiräume gibt es im Bereich Mark-Twain-Schule, ansonsten sehen wir nur 
private Freiflächen. Ein breites Spektrum ist das nicht. In diesem Zusammenhang  weisen 
wir darauf hin, dass die Freiräume in den Blockinnenbereichen privat sind und dass die Stadt 
Heidelberg auf ihre Gestaltung und Zugänglichkeit nicht wirklich Einfluss nehmen kann. 
Tatsächlich sieht der Bebauungsplanentwurf im Planungsgebiet genau eine öffentliche 
Grünfläche vor, in der neben der Funktion des Schallschutzes die Inhalte Spielen (für die 
verschiedenen Altersklassen),  Naherholung und Aufenthaltsfunktion abgedeckt werden 
müssen. 

 

„Die Römerstraße wird zu einem übergeordneten, grünen Bewegungsraum für 
Fußgängerinnen, Fußgänger, Radfahrerinnen und Radfahrern transformiert.“ 
Ein Ortsfremder denkt hier an eine verkehrsberuhigte (Spiel-)straße, nicht aber an eine 
vierspurige Straße mit 27 – 29.000 Fahrzeugen am Tag. Ein Ortskundiger denkt hier: Was für 
eine Schönfärberei! 

 
„Öffentliche Spielflächen werden schwerpunktmäßig auf dem nördlichen Grundstück der 
ehemaligen Highschool angeboten.“ 
Hier wird suggeriert, dass es über den Geltungsbereich des B-Plans verteilt verschiedene 
Standorte von Kinderspielplätzen gibt. Tatsache ist: Es gibt nur eine öffentliche Spielfläche 
auf dem nördlichen Grundstück der ehemaligen Highschool.  
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5.4 Baumartenlisten 
 
Bei der Erstellung der Baumartenlisten für die planungsrechtlichen Festsetzungen im 
Bebauungsplan bzw. für die Anlage zum Umweltbericht ist das Landschafts- und Forstamt zu 
beteiligen.  
 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Manfred Bildat 





Amt für Umweltschutz,      Heidelberg, 27.08.2015 
Gewerbeaufsicht und Energie     31.3 / rom        58-18150 
 
        
 
 
 
 Amt 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
B-Plan Südstadt, Mark-Twain-Village - Nord 
hier:  gemeinsame Stellungnahme zur frühzeitigen Beteiligung von 

    untere Bodenschutzbehörde, 
    untere Naturschutzbehörde, 
    untere Wasserschutzbehörde, 
    untere Immissionsschutzbehörde, 

     Gewerbeaufsicht 
    und Abteilung Energie 

 
 
 
Von Seiten der genannten Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange in unserem Hause 
nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
 
 
Bei Beachtung folgender Forderungen und Hinweise bestehen keine Bedenken gegen die 
Aufstellung des B-Planes. 
 
Wir weisen darauf hin, dass geplant ist das Gebiet als Fernwärmesatzungsgebiet zu beschließen.  
 
Das schalltechnische Gutachten und auch das Schallschutzkonzept befinden sich derzeit noch in der 
Erarbeitung. Eine immissionsschutzrechtliche Beurteilung des Vorhabens kann von unserer Seite 
erst nach Vorlage des ergänzten Gutachtens erfolgen. 
 
Wir bitten im Umweltbericht zu ändern bzw. zu ergänzen: 
 

S.11, Absatz Vögel, 2. Satz 
Verständnisfrage: Von welchen „übrigen Greifvögeln“ ist hier die Rede? 
 
S.11, Absatz Vögel, 2. Absatz: 
„…wurden fünf Gebäudebrüter (Mauersegler, Halsbandsittich, Haussperling….)…erfasst.“ 
 
S.11, Absatz Vögel, 2. Absatz, letzter Satz: 
„…artenschutzrechtliche Verbote (Tötung, Zerstörung von genutzten Brutstätten…“ 
Hinweis: auch nicht genutzte Brutstätten, wie z.B. die vom Mauersegler während seiner 
Abwesenheit zur Überwinterung sind geschützt. 
 



S.11, Absatz „Vögel“, vorletzter Absatz: 
„Als Hinweis ohne Festsetzungscharakter wird daher auf die Beachtung der Brutzeiten und 
sowie ggf. erforderlicher Vermeidungs- (z.B. Vorabkontrolle) und vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen hingewiesen.“ 

 
S.16, Absatz „Pflanzen“ letzter Absatz: Bitte 2x das Wort „nur“ streichen. 

 
S.17, Absatz Vögel: Die gemachten Aussagen treffen für Gebäudebrüter wie den 
Mauersegler sowie Haussperling nicht zu. Mauersegler und Haussperling sind im Gebiet als 
Brutvögel nachgewiesen. Dessen Niststätten sind ganzjährig geschützt und müssen bei 
Vernichtung (z.B. durch Abriss oder Gebäudesanierung) ersetzt werden. Im weiteren 
Verfahren ist dies im Umweltbericht korrekt zu erläutern. Vorschläge für vorgreifende 
Ausgleichsmaßnahmen, ähnlich wie bei dem Kapitel Fledermäuse, müssen ergänzt werden. 

 
  
In der Anlage finden Sie die Stellungnahme des Naturschutzbeauftragten Herrn Raqué mit der Bitte 
um Beachtung.  
 
 
 
 
i.V. 
 
 
 
Rüdiger Becker 
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BETREFF Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften Südstadt, Mark-Twain-Village
hier: Beteiligung der Behörden - Stellungnahme 

BEZUG 1. Ihr Schreiben vom: 21.07.2015 Ihr Zeichen: 61.23
 ANLAGE -  -

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Standort der geplanten Maßnahme befindet sich im  Bauschutzbereich des 
Flugplatzes Heidelberg.  

Momentan läuft das Entwidmungsverfahren für den Flugplatz zur Aufhebung des 
Bauschutzbereiches. Der Flugplatz ist für eine zivile Nutzung nicht mehr vorgesehen. 

Der geplanten Maßnahme wird bis zu einer maximalen Bauhöhe von 30 m über Grund 
zugestimmt.

Im weiteren Verfahren ist das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr erneut zu beteiligen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Brang
























